
IZG-Anfrage Nr. 246213: Anzahl Schwangerschaftskonfliktberatungen und Anzahl Kostenübernahmen 

Frage 1: 

Die Anzahl der in Ihrem Bundesland gemäß § 219 Abs. 2 StGB/§ 7 SchKG ausgestellten Be-

ratungsscheine, bitte soweit möglich aufgeschlüsselt nach Trägern der Beratungsstelle (wie 

zB pro familia, AWO, Donum Vitae, Diakonie, Sozialämter, Gesundheitsämter, Landratsäm-

ter, freie Träger, etc.), für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 (soweit verfügbar). 

Antwort: 

  2018 2019 2020 

AWO 565 656 599 

Diakonie 388 569 438 

Paritätischer 886 790 839 

donum vitae 229 252 181 

pro familia 2301 2395 2641 

Kommunen 380 330 153 

Ärztinnen u. Ärzte 93 124 50 

Die Statistik für das Jahr 2021 liegt noch nicht vollständig vor. 

 

Frage 2: 

Die Anzahl der in Ihrem Bundesland erfolgten Schwangerschaftskonfliktberatungen, bitte 

soweit möglich aufgeschlüsselt nach Trägern der Beratungsstelle (wie zB pro familia, AWO, 

Donum Vitae, Diakonie, Sozialämter, Gesundheitsämter, Landratsämter, freie Träger etc.), 

für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 (soweit verfügbar): 

Antwort: 

  2018* 2019* 2020* 

AWO 586 662 650 

Diakonie 599 632 569 

Paritätischer 1129 1025 876 

donum vitae 372 322 272 

pro familia 2400 2470 2735 

Kommunen 468 412 168 

Ärztinnen u. Ärzte 155 167 100 

Die Statistik für das Jahr 2021 liegt noch nicht vollständig vor. 

* Es wird die Anzahl der Beratungsfälle (Erstkontakte) angegeben. 

  



IZG-Anfrage Nr. 246213: Anzahl Schwangerschaftskonfliktberatungen und Anzahl Kostenübernahmen 

Frage 3: 

Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche, bei denen im Sinne von § 22 SchKG von Ihrem 

Bundesland die Kosten erstattet wurden, für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 (soweit 

verfügbar). 

Antwort: 

 Jahr 2018 2019** 2020 2021 

Anzahl erstatteter Schwan-
gerschaftsabbrüche* 

               
2.988  

                   
4.224  

               
2.849  

               
2.834  

 

* Die Anzahl der in dem Jahr erstatteten Schwangerschaftsabbrüche spiegelt nicht die An-
zahl der in dem bezeichneten Jahr stattgefundenen Schwangerschaftsabbrüche wider, da 
die Krankenkassen bis zu fünf Jahre Zeit haben, die Kosten gegenüber dem Land geltend zu 
machen. 
 
** Im Jahr 2019 gab es eine Häufung an Erstattungsfällen, da einige große Krankenkassen 
viele Schwangerschaftsabbrüche aus den Vorjahren zur Erstattung eingereicht haben. 
 

Frage 4: 

Die Gesamthöhe der von Ihrem Bundesland erstatteten Kosten im Sinne von § 22 SchKG, 

für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 (soweit verfügbar). 

Antwort: 

 Jahr 2018 2019** 2020 2021 

Erstattete 
Kosten*  1.198,2 T€     1.503,2 T€   1.016,2 T €   1.058,7 T€  

 

* Die erstatteten Kosten beinhalten die Erstattungen an die Krankenkassen inkl. Verwal-
tungskosten und wurden kaufmännisch gerundet. Die Kosten spiegeln nicht die Kosten für 
die in dem bezeichneten Jahr stattgefundenen Schwangerschaftsabbrüche wider, da die 
Krankenkassen bis zu fünf Jahre Zeit haben, die Kosten gegenüber dem Land geltend zu 
machen. 
 
** Im Jahr 2019 gab es eine Häufung an Erstattungsfällen, da einige große Krankenkassen 
viele Schwangerschaftsabbrüche aus den Vorjahren zur Erstattung eingereicht haben. 
 


